
Mangelfacherlass gestrichen - so nicht ...
Beitrag von „Sandy“ vom 20. Oktober 2006 12:27

Es sieht schlecht aus, da der Mangelfacherlass gestrichen wurde. Rechtlich ist es nicht geklärt,
ob man sich auf Bestandsschutz berufen kann. Dies ist jedoch sehr vage - wird aber im Falle
einer Klage von der GEW unterstützt.
Da der BAT ab dem 1.11.06 nicht mehr gilt, ist es möglich, dass du noch nicht einmal das
Angestelltengehalt nach dem BAT bekommst, sondern nach dem neuem Vertag, dem Tvöd.
Danach bekommt ein Lehrer, der nach dem BAT mit 2a eingestuft wurde nur noch 2800 Brutto.
Sek I Lehrer nur noch 2400. Der Ortszuschlag ist gestrichen, so dass du unter Umständen soger
deutlich weniger bekommst als 400 EUR.
Traurig, aber Realität. Vielleicht kannst du dich auf deine Vertragsklausel berufen.
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